
Entwurf 

 
Kooperationsvertrag 

 
zwischen 
 
der Stadt Barth, Teergang 2, 18356 Barth 
vertreten durch den Bürgermeister, Herrn Dr. Stefan Kerth 
 
und 
 
dem Verein Barth Maritim e.V. (Verein) 
Westhafen 16, 18356 Barth 
vertreten durch den Vorstand 
 
 
Der Verein Barth Maritim e.V., vertreten durch seinen Vorstand  und die Stadt Barth, 
vertreten durch ihren Bürgermeister vereinbaren nachfolgenden Kooperationsvertrag: 
 
Der Verein beabsichtigt beginnend mit dem Jahr 2009 als kommerzieller Veranstalter die 
Tradition der Segel- und Hafentage der Stadt Barth fortzusetzen und diese alljährlich Ende 
Juli/Anfang August (maximal 4 Tage) als Veranstalter eines maritimen Volks- und Stadtfestes 
mit Traditionsseglertreffen eigenverantwortlich, mit eigener Haftung unter Einhaltung aller 
entsprechenden öffentlich-rechtlichen Vorschriften zu organisieren. 
 
1. Öffnungszeiten und Genehmigungen 
Die Öffnungszeiten erfolgen für den Markt von 13.00 Uhr bis 22.00 Uhr und für den 
Zeltbetrieb abhängig von der jeweiligen Genehmigung der örtlichen Ordnungsbehörde. 
Der Verein hat 6 Wochen vor Veranstaltungsbeginn alle erforderlichen Genehmigungen zu 
beantragen. 
 
2. Flächen und Liegeplätze 
2.1 Als Veranstaltungsgelände wird von der Stadt zur Durchführung der Segel- und Hafentage 
das Hafengelände, begrenzt im Süden durch die Hafenstraße, im Norden durch die Kaimauer 
und Promenade, nach Westen begrenzt durch die Straße Am Westhafen und nach Osten durch 
das Bossow-Grundstück (Am Osthafen 2) und der Wasserfläche des Stadthafens zur 
kostenlosen Nutzung bereitgestellt. 
Die freie Fläche der ehemaligen Fischfabrik (ca. 6000m²) wird ebenfalls von der Stadt 
kostenfrei zur Verfügung gestellt, jedoch einschränkend nur bis zu einer möglichen Bebauung 
dieser Flächen oder bis zu einem Eigentumsübergang auf einen Dritten. 
 
2.2. Als Abstellfläche für Wohn- und Packwagen dient der Großraumparkplatz am Osthafen. 
Das Aufstellen der Fahrzeuge und Wagen hat konzentriert und Platz sparend zu erfolgen. 
Nicht benötigte Stellfläche ist weiter als öffentlicher Parkplatz ausgewiesen. Entsprechende 
Zu- und Abfahrten sind zu garantieren. 
 
2.3. Die für die Durchführung des Traditionsseglertreffens notwendigen Liegeplätze werden 
dem Verein nach Absprache mit dem Hafenkapitän im Rahmen der Möglichkeiten kostenlos 
und zur kostenlosen Weitergabe an die Gastschiffe überlassen. Die Leichtigkeit der 



Berufsschifffahrt geht grundsätzlich bei wasserseitigen Veranstaltungen vor. Die Hoheit des 
Hafens bleibt in Händen der Hafenbehörde. 
 
2.4. Die von der Stadt zur Verfügung gestellten Landflächen werden am Montag, 15.00 Uhr 
der Veranstaltungswoche dem Verein Barth Maritim übergeben. Vor der Übergabe ist durch 
gemeinsame Begehung beider Partner ein Protokoll über eventuelle Schäden zu erstellen. 
Nach Beendigung der Veranstaltung ist bis Mittwoch darauf eine Nachbegehung 
durchzuführen. Nachweisbare durch die Veranstaltung entstanden Schäden sind durch den 
Verein zu beheben oder finanziell auszugleichen. 
Von der Förderzuwendung werden 500,00 € als Kaution zurückgehalten. Die Auszahlung 
erfolgt erst nach Beendigung der Veranstaltung. 
 
3. Kulturprogramm 
Der Verein wird im Rahmen ihrer satzungsgemäßen Förderzwecke ein maritimes 
Rahmenprogramm und ein Traditionsseglertreffen der Segel- und Hafentage vorbereiten und 
deren Umsetzung inkl. Technik und Bewerbung organisieren. Über den Umfang, Stand und 
Inhalt des Programms und der unter Punkt 2 benannten Flächen wird der Verein die Stadt von 
Beginn der jeweiligen Jahresplanung an unterrichten. 
 
4. Förderzuwendung 
Der Verein erhält zweckgebunden für die Vorbereitung und Realisierung der Barther Segel- 
und Hafentage einen jährlichen Förderbetrag in Höhe von max. 10.000,00 €. Darin enthalten 
ist auch einen Standbeteiligung für den alljährlichen geplanten Messeauftritt des Vereins bei 
Messen. Der Verein wird kostenlos Werbung für die Stadt betreiben. Auf eventuell vom 
Verein an die Stadt zu entrichtende Genehmigungsgebühren verzichtet die Stadt bis auf 
weiteres.  
 
5. Ideelle Unterstützungsleistungen/Aufwandsberechnungen 
Die Stadt und der Verein verzichten gegenseitig auf die Geltendmachung wie auch immer 
gearteter Aufwandserstattungen und Entgelte im Rahmen der von ihnen übernommenen 
Arbeiten für den jeweils anderen Partner bzw. der Veranstaltung soweit sie im unmittelbaren 
Zusammenhang mit der Veranstaltung in Verbindung stehen. 
 
6. Aufgabenverteilung/Veranstalter/Durchführungszusage 
6.1. Die Veranstaltung wird seitens des Vereins garantiert nach Maßgabe der Vertragslaufzeit 
auf eigene Kosten und Risiko durchgeführt. Der Verein erhält im Gegenzug das Recht der 
alleinigen Vermarktung der Flächen an Anbieter und Sponsoren. 
 
6.2. Die unmittelbaren Kosten für Werbung, GEMA, Müll, Strom und Wasser sowie 
Flächensäuberung werden im Rahmen seiner Veranstaltungspflichten vom Verein getragen. 
Der Verein beantragt die regionalen und überregionalen Plakatgenehmigungen auf eigenen 
Kosten. Innerorts vorhandene Werbeflächen und genehmigte Standorte kann der Verein 
soweit andere Verträge dem nicht entgegenstehen kostenlos nutzen. 
 
7. Gewährleistung 
Die Stadt wird im Zeitraum der Segel- und Hafentage keine kommerziellen Veranstaltungen 
durchführen. 
 
8. Kündigungsrecht/Laufzeit 



Die Laufzeit des Vertrages beträgt 2 Jahre und verlängert sich automatisch um ein weiteres 
Jahr, sofern keine schriftliche Kündigung bis zum 30.09. (Posteingang) des der nächsten 
Veranstaltung vorhergehenden Jahres erfolgte.  
 
Bei Verstoß gegen einzelne Bedingungen und Regelungen des Vertrages, steht beiden 
Vertragspartnern das Recht der außerordentlichen Kündigung zu.  
Diese ist schriftlich bis zum 30.09. (Posteingang) des der nächsten Veranstaltung 
vorhergehenden Jahres auszuüben. 
 
9.Schlussbestimmungen 
9.1. Der Bürgermeister der Stadt Barth erhält das Recht auf umfassende Einsicht in die 
Finanzplanung und Abrechnung  der Segel- und Hafentage. 
9.2. Änderungen oder Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen der Schriftform. Mündliche 
Nebenabreden sind nur gültig, wenn diese schriftlich bestätigt sind. 
Sollten einzelne Bestandteile dieser Vereinbarung auf Grund von gesetzlichen Vorschriften 
ungültig sein oder werden, so wird die Gültigkeit der übrigen vertraglichen Bestimmungen 
hiervon nicht berührt. 
 
 
Barth, 
 
 
 
Stadt Barth     Verein Barth Maritim e.V. 
 
 
 
 
Bürgermeister     stellv. Bürgermeister 1. Vorsitzende           2. Vorstandsmitglied 
 
 
 
 
 
 
 
*kursiv geschrieben  sind die vorgenommenen Änderungen 


